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Feuerlöscher in Kraftomnibussen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 g 124

Erste-Hilfe-Material in Kraftfahrzeugen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 h 125

Gänge, Anordnung von Fahrgastsitzen und Beförderung von
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Stützeinrichtung und Stützlast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 150

Kraftstoffbehälter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 151

Kraftstoffleitungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 153

Abgase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 154

Abgasuntersuchung (AU) – Untersuchung der Abgase
von im Verkehr befindlichen Kraftfahrzeugen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 a 160

(aufgehoben) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 b 166

Ableitung von Abgasen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 c 166

Kohlendioxidemissionen und Kraftstoffverbrauch . . . . . . . . . . . . . . . 47 d 166

Emissionsklassen für Kraftfahrzeuge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 167
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4. Register

Verordnung über die EG-Genehmigung für Kraft-
fahrzeuge und ihre Anhänger sowie für Systeme,
Bauteile und selbständige technische Einheiten für
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§ 21 Betriebserlaubnis für Einzelfahrzeuge
(1) Gehört ein Fahrzeug nicht zu einem genehmigten Typ, so hat der Verfügungsbe-
rechtigte die Betriebserlaubnis bei der Zulassungsbehörde zu beantragen. Mit dem An-
trag auf Erteilung der Betriebserlaubnis ist der Zulassungsbehörde das Gutachten ei-
nes amtlich anerkannten Sachverständigen für den Kraftfahrzeugverkehr vorzulegen.
Das Gutachten muss die technische Beschreibung des Fahrzeugs in dem Umfang ent-
halten, der für die Ausfertigung der Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II erfor-
derlich ist. In dem Gutachten bescheinigt der amtlich anerkannte Sachverständige für
den Kraftfahrzeugverkehr, dass er das Fahrzeug im Gutachten richtig beschrieben hat
und dass das Fahrzeug gemäß § 19 Absatz 1 vorschriftsmäßig ist; die Angaben aus
dem Gutachten überträgt die Genehmigungsbehörde in die Zulassungsbescheinigung
Teil I und, soweit vorgesehen, in die Zulassungsbescheinigung Teil II.

(2) Für die im Gutachten zusammengefassten Ergebnisse müssen Prüfprotokolle vorlie-
gen, aus denen hervorgeht, dass die notwendigen Prüfungen durchgeführt und die ge-
forderten Ergebnisse erreicht wurden. Auf Anforderung sind die Prüfprotokolle der
Genehmigungs- oder der zuständigen Aufsichtsbehörde vorzulegen. Die Aufbewah-
rungsfrist für die Gutachten und Prüfprotokolle beträgt zehn Jahre.

(3) Der Leiter der Technischen Prüfstelle ist für die Sicherstellung der gleichmäßigen
Qualität aller Tätigkeiten des befugten Personenkreises verantwortlich. Er hat der zu-
ständigen Aufsichtsbehörde jährlich sowie zusätzlich auf konkrete Anforderung hin
einen Qualitätssicherungsbericht vorzulegen. Der Bericht muss in transparenter Form
Aufschluss über die durchgeführten Qualitätskontrollen und die eingeleiteten Qualitäts-
maßnahmen geben, sofern diese aufgrund eines Verstoßes erforderlich waren. Der Lei-
ter der Technischen Prüfstelle hat sicherzustellen, dass fehlerhafte Begutachtungen,
aufgrund derer ein Fahrzeug in Verkehr gebracht wurde oder werden soll, von dem
ein erhebliches Risiko für die Verkehrsicherheit, die öffentliche Gesundheit oder die
Umwelt ausgeht, nach Feststellung unverzüglich der zuständigen Genehmigungsbehör-
de und der zuständigen Aufsichtsbehörde gemeldet werden.

(4) Bei zulassungspflichtigen Fahrzeugen ist der Behörde mit dem Antrag eine Zulas-
sungsbescheinigung Teil II vorzulegen. Wenn diese noch nicht vorhanden ist, ist nach
§ 12 der Fahrzeug-Zulassungsverordnung zu beantragen, dass diese ausgefertigt wird.

(5) Ist für die Erteilung einer Genehmigung für Fahrzeuge zusätzlich die Erteilung
einer Ausnahmegenehmigung nach § 70 erforderlich, hat die begutachtende Stelle diese
im Gutachten zu benennen und stichhaltig zu begründen.

(6) Abweichend von Absatz 4 Satz 1 bedarf es für Fahrzeuge, die für die Bundeswehr
zugelassen werden, nicht der Vorlage einer Zulassungsbescheinigung Teil II, wenn ein
amtlich anerkannter Sachverständiger für den Kraftfahrzeugverkehr eine Datenbestäti-
gung entsprechend Muster 2d ausgestellt hat.

1. Vorbemerkungen

Die Vorschrift des § 21 StVZO wurde
durch Verordnung v. 21. April 2009 (BGBl.
I S. 872) neu gefaßt. Hierbei haben sich
Konzept und Bedeutung der Vorschrift
grundlegend geändert.

a) Mit der genannten Verordnung wurde
erstmalig auch die EG-Einzelgenehmi-
gung bzw. eine EG-Genehmigung für das
einzelne Fahrzeug eingeführt. Bislang be-
schränkte sich der europäische Gesetzge-
ber auf die Typgenehmigung.

Fahrzeuge § 21StVZO
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Die neue EG-Einzelgenehmigung ist in §
13 EG-FGV verankert.

b) Derzeit ist diese EG-Einzelgenehmi-
gung noch beschränkt auf

. Fahrzeuge, die der Richtlinie 2007/46/
EG unterliegen (also keine Geltung für
Krafträder nach der Richtlinie 2002/24/EG
und keine Geltung für lof-Zugmaschinen
nach der Richtlinie 2003/37/EG), vgl. Nr. 1
und 2 der Erläuterungen zu § 13 EG-FGV.

. Fahrzeuge der Klasse M1 (also im we-
sentlichen auf Pkw), vgl. Nr. 6 der Erläute-
rungen zu § 13 EG-FGV.

. „Neufahrzeuge“, d. h. auf Fahrzeuge,
die noch nicht erstmals zumVerkehr zuge-
lassen oder noch nicht erstmals in Betrieb
genommen wurden, vgl. Nr. 2 der Erläute-
rungen zu § 13 EG-FGV. Das bedeutet
auch, nach der Erstzulassung ist das Fahr-
zeug kein Neufahrzeug mehr, es wird zum
„Gebrauchtfahrzeug“ und fällt damit künf-
tig unter § 21 StVZO, falls eine neue Be-
triebserlaubnis erforderlich wird, z. B. bei
relevanten technischen Änderungen nach
§ 19 Abs. 2 StVZO.

c) Zum Begriff „Einzelgenehmigung“
im Sinne von § 13 EG-FGV vgl. Nr. 3 der
Erläuterungen zu § 13 EG-FGV.

d) Verhältnis von § 21 StVZO zu § 13
EG-FGV

§ 13 EG-FGV ist lex specialis gegenüber
§ 21 StVZO, d. h., wenn ein Fahrzeug un-
ter § 13 EG-FGV fällt, besteht keine Mög-
lichkeit mehr für eine Betriebserlaubnis
nach § 21 StVZO. Vgl. auch Nr. 4 der Erläu-
terungen zu § 13 EG-FGV.

2. Praktisch erstreckt sich die Geltung
des § 21 StVZO hauptsächlich auf folgen-
de Fallgruppen:

. Fahrzeuge, bei denen infolge techni-
scher Änderungen nach § 19 Abs. 2
StVZO die Betriebserlaubnis erloschen
ist,

. Fahrzeuge, die gemäß § 14 FZV außer
Betrieb gesetzt wurden, wenn nach Ab-
lauf von 7 Jahren die Halter- und Fahr-
zeugdaten im Zentralen Fahrzeugregister
beim KBA gelöscht sind und wenn die
Übereinstimmungsbescheinigung, Daten-
bestätigung, oder die Bescheinigung über
die Einzelgenehmigung nicht wieder er-
bracht werden kann (§ 14 Abs. 2 Satz 4
FZV),

. aus dem Ausland importierte Ge-
brauchtfahrzeuge,

. Fahrzeuge, die aus Sonderverwaltun-
gen (z. B. Bundeswehr) ohne Typgeneh-
migung bzw. Allgemeine Betriebserlaub-
nis ausgeschieden sind und nunmehr eine
Betriebserlaubnis benötigen.

3. Verfahrensvorschriften

a) Antragsberechtigter ist „der Verfü-
gungsberechtigte“ (§ 21 Abs. 1 StVZO).
Dies ist in der Regel der Halter des Fahr-
zeugs, ggf. auch der Fahrzeughersteller.

b) Das Gutachten eines amtl. anerkann-
ten Sachverständigen ist zwingend erfor-
derlich. Die Zulassungsbehörde ist aber
nicht an den Inhalt des Gutachtens gebun-
den, d. h. sie kann bzw. muss die Ertei-
lung der Betriebserlaubnis ablehnen,
wenn feststeht, dass das Gutachten auf
Unrichtigkeiten oder Irrtümern beruht.

c) An das Gutachten werden bestimmte
Anforderungen gestellt (§ 21 Abs. 1, 2
und 5 StVZO).

d) Das Gutachten muss ein amtl. aner-
kannter Sachverständiger erstellen; ledig-
lich bei technischen Änderungen nach
§ 19 Abs. 2 genügt ein amtl. anerkannter
Prüfer.

e) Bei zulassungspflichtigen Fahrzeugen
ist die Zulassungsbescheinigung Teil II
bzw. der alte Fahrzeugbrief vorzulegen,
anderenfalls ist die Ausfertigung einer
neuen Zulassungsbescheinigung Teil II zu
beantragen (§ 21 Abs. 4 StVZO).

§ 21 Fahrzeuge StVZO
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§ 21 a Anerkennung von Genehmigungen und Prüfzeichen auf
Grund internationaler Vereinbarungen und von Rechtsakten
der Europäischen Gemeinschaften
(1) Im Verfahren auf Erteilung der Betriebserlaubnis werden Genehmigungen und
Prüfzeichen anerkannt, die ein ausländischer Staat für Ausrüstungsgegenstände oder
Fahrzeugteile oder in bezug auf solche Gegenstände oder Teile für bestimmte Fahr-
zeugtypen unter Beachtung der mit der Bundesrepublik Deutschland vereinbarten Be-
dingungen erteilt hat. Dasselbe gilt für Genehmigungen und Prüfzeichen, die das Kraft-
fahrt-Bundesamt für solche Gegenstände oder Teile oder in bezug auf diese für be-
stimmte Fahrzeugtypen erteilt, wenn das Genehmigungsverfahren unter Beachtung der
von der Bundesrepublik Deutschland mit ausländischen Staaten vereinbarten Bedin-
gungen durchgeführt worden ist. § 22 a bleibt unberührt.

(1a) Absatz 1 gilt entsprechend für Genehmigungen und Prüfzeichen, die auf Grund
von Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaften erteilt werden oder anzuerkennen
sind.

(2) Das Prüfzeichen nach Absatz 1 besteht aus einem Kreis, in dessen Innerem sich der
Buchstabe »E« und die Kennzahl des Staates befinden, der die Genehmigung erteilt
hat, sowie aus der Genehmigungsnummer in der Nähe dieses Kreises, gegebenenfalls
aus der Nummer der internationalen Vereinbarung mit dem Buchstaben »R« und gege-
benenfalls aus zusätzlichen Zeichen. Das Prüfzeichen nach Absatz 1a besteht aus ei-
nem Rechteck, in dessen Innerem sich der Buchstabe »e« und die Kennzahl oder die
Kennbuchstaben des Staates befinden, der die Genehmigung erteilt hat, aus der
Bauartgenehmigungsnummer in der Nähe dieses Rechtecks sowie gegebenenfalls aus
zusätzlichen Zeichen. Die Kennzahl für die Bundesrepublik Deutschland ist in allen
Fällen »1«.

(3) Mit einem Prüfzeichen der in den Absätzen 1 bis 2 erwähnten Art darf ein Ausrüs-
tungsgegenstand oder ein Fahrzeugteil nur gekennzeichnet sein, wenn er der Genehmi-
gung in jeder Hinsicht entspricht. Zeichen, die zu Verwechslungen mit einem solchen
Prüfzeichen Anlaß geben können, dürfen an Ausrüstungsgegenständen oder Fahrzeug-
teilen nicht angebracht sein.

1. § 21 a dient – ebenso wie § 21 b – der
Durchführung internationaler Verpflich-
tungen der Bundesrepublik Deutschland.

Im Zuge der Harmonisierung der Bau- und
Betriebsvorschriften für Kraftfahrzeuge
und deren Anhänger verstärken sich auf
internationaler Ebene die Bemühungen
um die gegenseitige Anerkennung von
Genehmigungen für Fahrzeugteile (amtli-
che Begründung in VkBl. 1969 S. 394).
Z.Z. geht es hier um 2 Bereiche:

a) Genfer Fahrzeugteile-Übereinkommen
vom 20. März 1958, ECE. Für die Bundes-
republik ist dieses Übereinkommen seit
1965 in Kraft.

Auf der Grundlage des Übereinkommens
werden in den sog. ECE-Regelungen (vgl.
Aufstellung im Anhang) einheitliche Ge-
nehmigungsbedingungen und technische
Anforderungen für die jeweiligen einzel-
nen Fahrzeugteile festgelegt. Die nach
diesen Regelungen erteilten Genehmi-
gungen und Prüfzeichen werden in den
Vertragsstaaten, die die Regelungen an-
genommen haben, gegenseitig anerkannt
(§ 21 a Abs. 1).

b) Entsprechendes gilt für Genehmigun-
gen und Prüfzeichen nach Richtlinien und
VerordnungenderEWG(vgl.§21aAbs.1a),
für Fahrzeugteile, die eine EWG-Bauartge-
nehmigung oder eine sonstige Genehmi-
gung nach EWG-Vorschriften haben.
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